
Mit Gartenpflege vom Profi bis zu
4.000 Euro pro Jahr sparen

Mit dem Frühling beginnt für
viele Haus- und Wohnungs-
eigentümer die Gartensaison.
Rasen mähen, Hecke schneiden
oder Bäume zurechtstutzen -
wer diese Arbeiten nicht selbst
erledigt, sondern einen profes-
sionellen Dienstleister beauf-
tragt, kann einen Teil der Kosten
steuerlich geltend machen. Da-
rauf weist der Bund der Steuer-
zahler hin.
„Voraussetzung ist, dass die

beauftragteHilfe eine ordnungs-
gemäße Rechnung, aus der der
Lohnaufwand für dieArbeitszeit
ersichtlich ist, gestellt hat und
der Betrag überwiesen wurde“,
sagt Daniela Karbe-Geßler vom
Bund der Steuerzahler. Barzah-
lungen erkennt das Finanzamt
nicht an. Zudem muss der
Arbeitslohn auf der Rechnung
separat ausgewiesen sein -Mate-
rialkosten wie Pflanzen oder
Rollrasen sind steuerlich nicht
begünstigt.

Handwerkerleistungen sind
ebenfalls begünstigt
Gartenarbeiten gelten in vielen
Fällen als sogenannte haus-
haltsnahe Dienstleistungen
und müssen in das entspre-
chende Formular der Steuer-
erklärung eingetragen werden.
Zu ihnen zählen typische Pfle-
gearbeiten wie Rasenmähen
und Heckenschnitt, aber auch
etwa die Schädlingsbekämp-
fung. Steuerzahler können 20
Prozent der Lohnkosten direkt
von ihrer Steuerschuld abzie-
hen, maximal aber 4.000 Euro
pro Jahr. Das entspricht be-
günstigten Aufwendungen von

bis zu 20.000 Euro jährlich.
Neben laufenden Pflegearbei-

ten können auch bestimmte
Handwerkerleistungen berück-
sichtigt werden, etwa der Bau
einer Terrasse oder Pflaster-
arbeiten imGarten.Hier liegt die
Höchstgrenze bei 1.200 Euro
Steuerermäßigung pro Jahr,
steuerlich begünstigt sind also
nur Rechnungsbeträge bis 6.000

Euro. Die Handwerkerleistun-
gen müssen ebenfalls in die An-
lage „Haushaltsnahe Aufwen-
dungen“ eingetragen werden.

Auch für Mieter springt
was raus
Profitieren können nicht nur
Eigentümer selbst genutzter Im-
mobilien. „Auch Mieter können
in den Nebenkosten enthaltene

Kosten für Handwerker oder
haushaltsnahe Dienstleistungen,
neben demGärtner auch für Re-
paraturen, Hausreinigung oder
den Hausmeister, geltend ma-
chen,wennderAnteil in der Jah-
resabrechnung separat ausge-
wiesen ist“, sagt Daniela Karbe-
Geßler.
Die Steuerermäßigung gilt zu-

dem für Zweit-, Ferien- oder

Wochenendwohnungen, sofern
sie selbst genutzt werden. Wich-
tig bleibt in jedem Fall: Rech-
nung aufbewahren und Über-
weisung nachweisen. Wer die
Formalien beachtet, kann mit
professioneller Gartenpflege al-
so nicht nur für ein gepflegtes
Grundstück sorgen, sondern
auch seine Steuerlast spürbar
senken. (dpa)

Profi für die Gartenarbeiten engagiert? Dann sollten zumindest Teile der Kosten steuerlich absetzbar sein. FOTO: ZACHARIE SCHEURER/

Im Paulsumpf 3
Gifhorn-Gamsen

Gültig ab Di. 07.04. bis Sa. 11.04.2026
Tel.: 05371-743480 statt

4.89
6.99

Schweinebauch
am Stück

1kg

-30%

Suppenfleisch
mit Knochen, 1kg

ohne Knochen, 1kg

vom Rind

-20%

statt

10.39
12.99

statt

11.59
14.49statt

2.99
3.99

-25%

Putenhälse frisch
1kg

statt

7.39
8.49

Schweinebauch

in Scheiben, 1kg

grillfertig, mariniert

statt

12.39
16.49
-25%

Matjesfilet in Öl
1kg

mild gesalzen
natur oder geräuchertstatt

10.49
14.99

-30%

Wurst Krakauer Art
ca. 650g Ring

Тёщина

Knoblauch Bauch
gepökelt, gegart, ca. 450g Pack

1kg

-30%
statt

10.59
15.09 statt

1.29
1.79

-30%

Feingebäck mit Füllung

5 Sorten, 400g Pack

statt

2.79
3.99

-30%

Eingelegter Weißkohl
nach koreanischer Art "Kim Chi"

900ml Dose

38322201_002425
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